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auch bei seinem Vorstoß auf Rom unterstützt haben, läßt sich nicht 
nachweisen. Die enge Verbindung der Bürgerschaft dieser markgräfli­
chen Stadt mit dem salischen Königtum kam jedoch darin zum Aus­
druck, daß Heinrich IV. nach seiner Rückkehr von der Belagerung 
Roms Lucca als Tagungsort des Hofgerichts wählte, das Mathilde 
wegen Hochverrats verurteilen und ihres Amtes entheben sollte14. 
Eine Entscheidung von so weitreichenden Folgen war hier, an einem 
wichtigen Stützpunkt des canusinischen Herrschaftsbereichs, nur mög­
lich, wenn Heinrich IV. tatsächlich über einen festen Rückhalt in der 
Stadt gebot.
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Die Verfügungen Heinrichs IV. zugunsten der Bürger von Lucca 
betrafen insgesamt vier Bereiche: Sie beinhalteten (1.) Garantien für die 
Unversehrtheit der Stadt, (2.) die Befreiung von Abgaben und Leistun­
gen, (3.) die Begünstigung von Handel und Verkehr, sowie (4.) Zusiche­
rungen bezüglich der Rechtssicherheit der Bürger.

(1.) Heinrich IV. garantierte den Schutz der bestehenden Stadtmau­
ern einschließlich künftiger Erweiterungen vor Niederlegung und 
Zerstörung. Desgleichen sollten die Häuser der Bewohner innerhalb 
des Mauerrings wie auch der Vorstadt (borgo) vor Abbruch geschützt 
sein15. Mit dem Verbot der Anlage von Befestigungen im Umkreis 
von sechs Meilen16 wurde schließlich dem Bedürfnis nach Sicherung 
des städtischen Territoriums Rechnung getragen.


